
 
 
      

 
 
 

Merkblatt 

Folgende Unterlagen werden für die Erstellung der Wohnberechtigungsbescheinigung 
benötigt: 

 Einkommenserklärung der letzten 12 Monate jeder im Haushalt lebenden 
Person, inklusive individueller Nachweise (z.B. Schwerbehindertenausweis, 
Nachweis über Pflegebedürftigkeit, gültige Aufenthaltserlaubnis) 

 

 Nachweise über Rentenbezüge (mit Hilfe des Kontoauszuges) 
 

 steuerfreie Einkünfte (Bescheid über Bezug von Elterngeld, Arbeitslosengeld, 
Krankengeld, u.a.) 

 

 Nachweis über Bezug und Zahlung von Unterhaltsleistungen (der letzten 3 
Monate) 

 

 Einkünfte aus Kapitalvermögen (zum Beispiel aus Vermietung oder Verpachtung, 
Forst- und Landwirtschafte jeweils ohne Sparerfreibetrag) 

 

 Während des Erziehungsurlaubs ist der Nachweis vom Arbeitgeber einzureichen. 
 

 Empfänger von Sozialleistungen: letzte Bescheinigung über Auszahlung, 
offizielle Bescheinigung über den gesamten Bezugszeitraum 

 

 Studenten + Schüler (ab 16 Jahre): Immatrikulationsnachweis oder 
Schulbescheinigung, Angaben über Unterhalt durch Eltern, beziehungsweise 
Verdienstnachweis 

 

 Selbständige: letzter Steuerbescheid, BWA des Steuerberaters über das letzte 
und laufende Steuerjahr 

  

Markt 
Garmisch-Partenkirchen 

 

Liegenschaftsverwaltung  

 


